
Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesem Buch finden Sie nicht nur die Grundlagen des anwaltlichen Vergütungsrechts, son-
dern darüber hinaus auch umfangreiche Kapitel zu verschiedenen Themen des Vergütungs-
rechts, wie der Gegenstandswertberechnung, Vergütungsvereinbarungen, Kostenfestsetzungs-
verfahren, Abrechnung in Unfallsachen, Familiensachen, Straf- und Bußgeldsachen, RVG im
privaten Baurecht oder RVG im gewerblichen Rechtsschutz und einige mehr. Das Zweite
Kostenrechtsmodernisierungsgesetz (2. KostRMoG), das zum 1.8.2013 in Kraft getreten ist,
wurde selbstverständlich umfassend eingearbeitet. Das Thema Anrechnung von Gebühren
wurde ebenfalls umfassend behandelt.

Rechtsprechung und Gesetzesänderungen sind bis Sommer 2015 berücksichtigt.

Der Praktiker findet in diesem Werk einfache bis schwierige Abrechnungen, Übersichten, For-
mulierungshilfen und wertvolle Tipps für die Abrechnung.

Ich wünsche mir, dass dieses Buch für Sie eine wertvolle Hilfe im Umgang mit dem anwalt-
lichen Vergütungsrecht darstellt.

Danken möchte ich meiner Lektorin, Frau Enzmann, sowie Frau Fehlhaber vom C.F. Müller
Verlag für die hervorragende Betreuung. Ganz besonders danke ich auch meinem Mann für
seine beständige liebevolle Unterstützung, damit ich mich der Überarbeitung dieser Auflage
widmen konnte. Zudem möchte ich zwei ganz besonderen Frauen Danke sagen: Lydia Ste-
phan, die meine Korrekturen eingepflegt, Tausende von Randnummern gesetzt hat und mir
bei der Erstellung des Stichwortverzeichnisses behilflich war, sowie Edith Natterer, die meine
Kapitel Korrektur gelesen hat. Beide haben mich mit wertvollen Hinweisen zu den Manu-
skriptentwürfen unterstützt.

Dieses Werk möchte ich in dankbarer Erinnerung meinem Ausbilder widmen, Herrn Rechts-
anwalt Karl-Horst Bogs aus Dormagen, der an mich geglaubt und durch sein beständiges Lob
dieses Buch erst möglich gemacht hat.

München, im November 2015 Sabine Jungbauer
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